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Kanalabeabeordnune

KANALABGABEORDNUNG
Der Gemeinderat der Gemeinde Predlitz - Turrach hat in seiner Sitzung am 17. Juli 2008 gemäß §§6
und 7 des Kanalabgabengesetzes 1955, LGBl.Nr.71 i.d.g.P. beschlossen;

l.) Für die öffentliche Kanalanlaee Tun'acherliöhe der Gemeinde Predlitz - Turrach werden
Kanalisationsbeiträge gemäß § l des Kanalabgabengesetzes 1955 und Kanalbenützungsgebühi'en
gemäß § 6 des Kanalabgabengesetzes 1955 i.d.g.F. erhoben.

2.) Die Höhe des Einheitssatzes (S 4 Abs. 2 des Kanalabeabeneesetzes 1955) für die Berechnung der
Kanalisationsbeiträge beträgt 7,48 % der durchschnittlichen ortsüblichen Baukostenje Laufmeter
der öffentlichen Kanalanlage, somit für Schmutzwasserkanäle € 19»oo
Dieser Festsetzung liegen Gesamtbaulcosten von € 1,796.148,87 vei'mindert um die aus Bundes-
und Landesmitteln in der Höhe von 6 179.614,89 gewährten Beiträge und Zuschüsse. somit eine
Baulcostensumme von 61.616,533,98 und eine Gesamtlänge des öffentlichen Kanalnetzes von

6.371 m zugrunde,
Für Hofflächen, das sind ganz- oder teilweise von Baulichlceiten umschlossene Gnmdflächen (in
Quadratmetern), deren Entwässenmg durch die Kqnalanlage erfolgt, wird die Hälfte des
Einheitssatzes in Anreclinung gebracht,
Für unbebaute Flächen (in Quadratmetern) mit künstlicher Bntwässenmg in die öffentliche
Kanalanlage wird ein Zehntel des Einheitssatzes in Am'echmmg gebracht.

3.) Zur Entrichtung des einmaligen Kanalisationsbeiti'ages ist der Eigentümer der anschlußpflichtigen
Liegenschaft, sofern dieser aber mit dem Bauwerkseigentümer nicht identisch ist, der Eigentümer
der anschlußpfliclitigen BaulicMceit verpflichtet.

4.) Der Kanalisationsbeitrag ist nach Ablauf der im Abgabenbescheid festzusetzenden Zahlungsfrist
fällig,

5.) Die Kanalbenützungsgebühr (§ 6 des Kanalabgabengesetzes 1955) ist für alle im
Gemeindegebiet liegenden Liegenschaften zu leisten, die an den öffentlichen Kanal angeschlossen
sind und setzt sich aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr zusammen:

6.) Die Höhe der Grundeebühr bestimmt sich aus der Brnttogeschoßfläche laut
Kanalisationsbeitragsbescheid (§ 4 Kanalabgabengesetz 1955). Dieser Wert mit € 1,85
vervielfacht ergibt die Höhe der jährlichen Grundgebühr.

7.) Die Verbrauchsgebühr wird mit € 2,00 pro Kubikmeter Wasserverbrauch festgesetzt.

8,) Die Gebührenschuld für die Kanalbenützung entsteht mit dem Ersten des Monats, in dem der
öffentliche Kanal in Benutzung genommen wird, Das Bemessungsrecht der laufenden
Kanalbenützungsgebühr verjährt nach fünf Jahren mit Ablauf des Jahres, in dem der
Oebührenanspruch entstanden ist,

9.) Zur Bntrichtung der Kanalbenütznngsgebühr ist der Eigentümer der an die öffentliche
Kanalanlage angeschlossenen Liegenschaft, soferne dieser aber mit dem Bauwerkseigentümer
nicht identisch ist, der Eigentümer der an die öffentliche Kanalanlage angeschlossenen
Baulichkeit verpflichtet.

10.) Grundlage fur die Berechnung der Verbrauchsgebülu' ist die für eine Liegenschaft (ein Bauwerk,
eine Wohnung) durch geeichte Wassermesser (Wasserzähler) festgestellte Menge des
tatsächlichen Wasserverbrauches. Die Installienmg von Wasserzählem (auch von
Subwasserzählern) darf nur im Einvernehmen mit der Gemeinde Predlitz - Turrach erfolgen,
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Sämtliche installierten Wasserzähler müssen jederzeit durch die Gemeinde kontrolllei'bar und
zugänglich sein,

11>) Soweit der Wasserverbrauch, sowohl von einer öffentlichen als auch privaten
Wasserversorgungsanlage, nicht durch Wasserzähler festgestellt wird, oder die
Wasserzähleinriohtung defekt ist, wird die Verbrauchsgebühr als Pausohalgebüh- auf Grund der in
den Punkten 13 und 14 dieser Kanalabgabenordnung angefiih-ten Merlcmale festgelegt.

12.) Die Abrechnung der Kanalbenützungsgebühr erfolgt einmal jäh'lich nach erfolgter Ablesung des
Wasserzählers mit einer Jahresendabrechmmg, Der Verbrauohszeitfaum deckt sich mit dem
Kalenderjalu:. Br beginnt am 01, Jänner und endet am 31, Dezembef jeden Jahres, Im Laufe des
Abreohnungsjalires werden jeweils am 15, Mai, 15. August und 15, November eines jeden Jahres
Teilzahlungsbeträge zur Zahlung vorgeschrieben, Diese Teilzahlungsbeträge stellen eine
Vorauszahlung dar und dienen der Abdeolcung des ungefähren Viertels des Jahreserfordemisses,
Die Bndabreohnung erfolgt nach Ablösung des Wasserzählers zum Stichtag 31. Dezember und ist
am 15. Peber dos Polgejahres fällig, Allfällige Guthaben bzw, Rückstände der Abgabepflichtigen
werden bei dieser Abrechnung abgezogen bzw, sind gemeinsam mit der Bndabrechnung fällig,

13.)Bei Objekten, die noch mit keiner Wasserzähleinrichtimg ausgestattet sind, und in jenen Fällen, in
denen ein Wasserzähler derzeit noch nicht vorhanden, defekt bzw, uicht in Betrieb ist, wird die
Verbrauchsgebiihr als Pausohalgebühr nach der Bruttogesohoßfläche des angeschlossenen
Objektes wie folgt festgesetzt;
Pro Quadratmeter Bruttogeschoßfläche ein Betrag von 6 3,oo,

14.)Bei Oewerbebeh-ieben, Beherbergungsbetrieben und Zimmervermietem, die über keinen
Wasserzähler verfügen, werden zusätzlich zur verbauten Fläche
pro Gästebett 30 m3
für Je 3 Sitzplätze im Gastraum 30 m3
für je 10 Sitzplätze im Freien 30 m3
Wasserverbrauch pro Jahr angenommen, Als Stichtag für diese Berechnung gilt der 30,Juni des
Verbrauchsjahres. Sich dabei ergebende Bmchteile werden auf Ganze aufgerundet

15.) Störungen an der WasserzäMeinrichtung sind unverzüglich der Gemeinde Predlitz-Turrach zu
melden.

16.) Die Brhebung der Abgaben erfolgt in Anwendung der Steiermärkischen Landesabgabenordnung -
LAG, LGBl.Nr, 158/1963 in der jeweils geltenden Fassung.

17.) Zu den obigen Abgaben ist die gesetzliche Umsatzsteuer (Meh'wertsteuer) hinzuzurechnen,

18.) Diese Verordnung tritt am 01, Juli 2009 in Kraft und ersetzt alle bisherigen
Katialabgabenofdnungen,

Für den Gemeinderat;
Der Bürgermeister;

Angeschlagen am; 23, April 2009
Abgenommen am: 11, Mai 2009
Reohtslcraft am; l. Juli 2009
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KUNDMACHUNG

Kundmachung des Bürgermeisters über die Wertsicherung von Kanalgebühren,

Wassergebühren und Müllgebühren 2026

Gemäß §71 a Abs. 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 - GemO LGBI. Nr.

115/1967, in Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Stadl-Predlitz
vom 01.01.2015 i.d.g.F. (übergeleitete Kanalgebührenverordnung §5 Abs. 7), sowie in
Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Stadl-Predlitz vom

01.01.2015 i.d.g.F. (übergeleitete Wassergebührenverordnung §18) und in Verbindung mit
dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Stadl-Predlitz vom 03.05.2019 i.d.g.F.

(Abfuhrordnung §19) wird kundgemacht:

Aufgrund der Verlautbarung der Bundeanstalt Statistik Austria über den
Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) ändert sich die Höhe der Wassergebühren,
Kanalgebühren und Müllabfuhrgebühren ab 01.01.2026 um 4%. Dies bedeutet

1. der Kanalabgabenordnung gemäß §4 der Gemeinde Stadl-Predlitz wurde wie folgt

abgeändert:

a. Ortsteil Stadl an der Mur und Predlitz
Bereitstellungsgebühr §4 Abs.3 pro m2 von € 1,52
Verbrauchsgebühr §4 Abs.4 pro m3 von € 2,28

b. Ortsteil Turrach

Grundgebührenpauschale §7 (BGF = Bruttogeschossfläche):
bis 100 m2 BGF von €183,74
von 101 m2 bis 200 m2 BGF von € 206,71
von 201 m2 bis 300 m2 BGF von € 244,99
von 301 m2 bis 400 m2 BGF von € 283,27
von 401 m2 bis 500 m2BGF von € 313,89
von 501 m2 bis 600 m2 BGF von € 344,52
von 601 m2 bis 700 m2 BGF von € 382,80
über 700 m2 BGF von € 413,42

Verbrauchsgebühr §8 pro m3

c. Ortsteil Turracherhöhe

Grundgebühr §6 pro m2
Verbrauchsgebühr §7 pro m3

von € 3,48

von €2,58

von € 3,48
Verbrauchsgebühr pauschale §13 pro m2 von € 5,22

auf €1,58

auf €2,37

auf €191,09
auf €214,98
auf €254,79
auf €294,60
auf €326,45
auf €358,30
auf €398,11
auf €429,96

auf €3,62

auf €2,68
auf €3,62

auf €5,43
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2 die Wassergebührenverordnungen der Gemeinde Stadl-Predlitz wurde wie folgt

abgeändert:

a. die Wasserzählergebühr der Gemeinde Stadl-Predlitz §10

Wasserzählergebühr von €16,70 auf€17,37

b. Ortsteil Stadl an der Mur §5 Abs.4
Grundgebühr pro m2 von €0,67 auf €0,69

Verbrauchsgebühr unter 50m3 pro m3 von € 0,67 auf € 0,69
Verbrauchsgebühr über 50m3 pro m3 von € 0,36 auf € 0,38

c. Ortsteil Einach-Pichl und Predlitzwinkel §10:
Einfamilienwohnhaus von €97,44 auf €101,34
bäuerliche Wohnhäuser mit
landwirtschaftlichen Betrieb von € 111,36 auf €115,81

d. Ortsteil Turrach

Grundgebührenpauschale §12 (BGF = Bruttogeschossfläche)
bis 50 m2 BGF von €41,76 auf €43,43
von 51 m2 bis 1 00 m2 BGF von € 69,60 auf € 72,38

von 101 m2 bis 200 m2 BGF von € 97,44 auf € 101,34
von 201 m2 bis 300 m2 BGF von €125,28 auf €130,29
von 301 m2 bis 400 m2 BGF von € 153,12 auf € 1 59,24
über 400 m2 BGF von €180,96 auf €188,20

Verbrauchsgebühr§11 von €0,70 auf €0,72

e. Ortsteil Turracherhöhe

Grundgebührenpauschale §12
bis 40 m2 verbaute Fläche von € 101,62

von 41 m2 bis 60 m2 verbaute Fläche von € 132,24
von 61 m2 bis 80 m2 verbaute Fläche von € 161,47

von 81 m2 bis 1 00 m2 verbaute Fläche von € 192,10

von 101 m2 bis 1 20 m2 verbaute Fläche von € 222,72

über 120 m2 verbaute Fläche von € 253,34

Verbrauchsgebühr §11 von € 1,56

Verbrauchsgebührenpauschale (bei Objekten, die
Wasserzähleinrichtung ausgestattet sind) § 13
bis 40 m2 verbaute Fläche von € 133,63
von 41 m2 bis 60 m2 verbaute Fläche von € 200,45
von 61 m2 bis 80 m2 verbaute Fläche von € 267,26

von 81 m2 bis 100 m2 verbaute Fläche von € 334,08
von 101 m2 bis 120 m2 verbaute Fläche von € 400,89

über 120 m2 verbaute Fläche von € 467,71

auf €105,68
auf €137,53
auf €167,93
auf €199,78
auf €231,63
auf €263,48

auf €1,62

noch mit keiner

auf €138,98
auf €208,47
auf €277,95
auf €347,44
auf €416,93
auf €486,42
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der Abfuhrordnung §15 Grundgebühr und §16 Verbrauchsgebühren der Gemeinde
Stadl-Predlitz wie folgt abgeändert:

Gebühr pro Einwohnergleichwert (EGW) von € 9,84 auf € 1 0,23

Verbrauchsgebühren:
Abfallsammelsack 60 Lt.
Kunststoffgefäß 80 Lt.
Kunststoffgefäß 120 Lt.
Kunststoffgefäß 240 Lt.
Abfallcontainer 770 Lt.
AbfallcontainerHOOLt.

von € 3,48
von €4,97
von €7,18
von €14,20
von €51,11
von € 78,09

auf €3,62
auf€5,17
auf €7,47
auf €14,77
auf €53,16
auf €81,21

Die Änderung dieser Gebühren wird nach den Bestimmungen der Steiermärkischen
Gemeindeordnung zwei Wochen hindurch öffentlich kundgemacht und tritt mit 01. Juli
2026 in Kraft.

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist allen Beträgen hinzuzurechnen.

Für den Gemeinderat
Der Bürgermeister:

(Johannes Rauter)

angeschlagen am: 16.12.2025
abgenommen am: 3 1, DGZ. 2025
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